
 Aktualisierung: 15.09.2021, Quelle: Sport Austria  

 Sportausübung 

Öffentlicher Ort (Wiese, Park, outdoor)  

Sportausübung 

Nicht-öffentliche Sportstätte (indoor/outdoor) 
Quadratmeter pro 

Person 

keine Vorgabe keine Vorgabe 

Öffnungszeiten 0-24 Uhr 0-24 Uhr 

Eintrittstest (= 

Testnachweis geringer 

epidemiolog. Gefahr) 

NEIN JA, bei der Sportausübung und i.d.R. für Zuschauer/innen; 

Schultests werden anerkannt, Nachweis durch Testpass; 

KEINE Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises für Kinder bis zum 

vollendeten 12. Lebensjahr; 

Sonderform Spitzensport: Arzt/Ärztin, erweitertes Präventionskonzept, 

geimpft, genesen oder mind. alle 7 Tage Tests 

Präventionskonzept NEIN JA 

COVID-19-Beauftragte/r NEIN JA 

Abstand NEIN NEIN 

Maskenpflicht NEIN NEIN (sofern Zweck der Betretung der Sportstätte die Sportausübung ist) 

Zusammenkünfte/ 

Veranstaltungen 

bei mehr als 25 Teilnehmer/innen: 

- 3G-Nachweispflicht 

 

bei mehr als 100 Teilnehmer/innen: 

- Anzeigepflicht 

- 3G-Nachweispflicht 

- Präventionskonzept 

- COVID-19-Beauftragte/r 

bei mehr als 100 Teilnehmer/innen: 

- Anzeigepflicht 

- 3G-Nachweispflicht 

- Präventionskonzept 

- COVID-19-Beauftragte/r 

Spitzensport: gesonderte Bestimmungen! 

Contact Tracing bei Zusammenkünften mit mehr als 25 Teilnehmer/innen 

und länger als 15 Minuten 

bei Aufenthalt länger als 15 Minuten, wenn nicht überwiegend im Freien; 

bei Zusammenkünften mit mehr als 25 Teilnehmer/innen (auch im Freien); 

im Spitzensport immer notwendig 

 

Details finden Sie auf den Corona-Informationsseiten der Sport Austria und des ASVÖ 

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/
https://www.asvo-corona.at/

